
AMTSPFLICHT ZUR KONTROLLE
ORDNUNGSGEMÄSSER REINIGUNGSARBEITEN NACH
BEENDIGUNG EINER BAUSTELLE
Stefan Möhlenkamp

Das OLG Schleswig zur Reichweite der Kontrollpflichten eines
Straßenbaulastträgers für Reinigungsarbeiten nach einer von ihm zu
verantwortenden Baustelle bezüglich angrenzender, nicht in seine Zuständigkeit
fallender Straßen anderer (untergeordneter) Straßenbaulastträger…
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ANFORDERUNGEN AN DEN VORTRAG ZUM
NACHWEIS PSYCHISCHER UNFALLSCHÄDEN
Stefan Möhlenkamp
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Für die Einholung eines psychologischen Sachverständigengutachtens wegen
behaupteter posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und unfallbedingter
Anpassungsstörungen sind entsprechender Anhaltspunkte und
Anknüpfungstatsachen darzulegen. Das schlichte behaupten einer unfallbedingt
eingetretenen PTBS genügt nicht…so das OLG Schleswig.
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VERJÄHRUNGSBEGINN §§ 110, 113 SGB VII:
BINDENDE LEISTUNGSFESTSTELLUNG DES UVT
MASSGEBLICH
Stefan Möhlenkamp

Für eine bindende Leistungsfeststellung im Sinne des § 113 SGB VII genügt jeder –
auch vorläufige – Verwaltungsakt des Unfallversicherungsträgers, der die
Leistungspflicht nur dem Grunde nach feststellt. Die Verjährung beginnt bereits zu
laufen, wenn der Träger der Unfallversicherung von seiner Eintrittspflicht ausgehen
und entsprechende Ansprüche verfolgen kann. Genügen kann auch eine
Leistungsgewährung durch schlichtes Verwaltungshandeln, wenn es bewusst in der
Annahme eines Versicherungsfalls vorgenommen wurde, ein förmlicher Bescheid
ist nicht Voraussetzung. Da der Wortlaut des § 113 SGB VII hinsichtlich des Beginns
der Verjährung nicht zwischen den Ansprüchen der verschiedenen
Sozialversicherungsträger unterscheidet, ist auch für den Regress andere
Sozialversicherungsträger und den dortigen Verjährungsbeginn nach § 113 SGB VII
allein die bindende Leistungsfeststellung des Unfallversicherungsträgers
maßgebend…so das LG Berlin
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NEUE ENTSCHEIDUNG DES BGH ZU § 110 SGB VII
Dr. Ingo Schmidt

Zum Fall:

Die klagende Berufsgenossenschaft nimmt die beklagten Eheleute (die Inhaberin
eines Malerbetriebes und deren Ehemann, der als Bauleiter tätig war) auf Ersatz
von Aufwendungen nach § 110 SGB VII in Anspruch. Der Mitarbeiter der Beklagten
stürzte in einem Treppenhaus, in dem ein Treppengeländer nicht vorhanden war
und eine Absturzsicherung fehlte, und verletzte sich erheblich an den Armen. Die
Besonderheit des Falles war, dass der Mitarbeiter von der dritten Stufe von unten –
also aus einer tatsächlichen Absturzhöhe von weniger als 1 m – seitlich von der
Treppe auf ein daneben befindliches Podest stürzte. Die Berufsgenossenschaft
stellte sich auf den Standpunkt, die Treppe müsse als Ganzes betrachtet werden
und hätte von der ersten bis zur letzten Stufe gesichert werden müssen. Dass der
Mitarbeiter der Beklagten „zufällig von der dritten Stufe gefallen‟ sei, für die
isoliert betrachtet keine Sicherung erforderlich gewesen sei, könne nicht
maßgeblich sein.

 

Entscheidung des BGH:

Diese Einschätzung teilte der BGH nicht. Vielmehr stellte der BGH klar fest, dass
eine Pflicht, einen freiliegenden Treppenlauf mit einer Absturzsicherung zu
versehen, nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften erst bei einer an
der jeweiligen Absturzkante zu messenden Absturzhöhe von mehr als einem Meter
bestehe. Ein Treppenlauf sei nicht schon deshalb insgesamt zu sichern, weil er in
seinem oberen Teil eine Absturzhöhe von über einem Meter erreichte; dies mag
zwar sinnvoll und wünschenswert sein, eine generelle Verpflichtung zur
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durchgehenden Sicherung des Treppenlaufs bis zum Boden lasse sich der
Unfallverhütungsvorschrift nicht entnehmen. Im Übrigen verneinte der BGH eine
grobe Fahrlässigkeit, weil für den unteren – für sich genommen nicht
sicherungspflichtigen – Teil des Treppenlaufes nicht allgemein angenommen
werden könne, dass die Sicherung dem Schutz der Arbeiter vor tödlichen Gefahren
dient und elementare Sicherungspflichten zum Inhalt hat. Bei einem Sturz von der
dritten Treppenstufe aus 50cm Höhe ist nicht mit einem tödlichen Verlauf zu
rechnen; entsprechend hat sich der Geschädigt zwar erheblich, aber doch bei
weitem nicht lebensgefährlich verletzt.

BGH, Urteil 21.07.2020, VI ZR 369/19

 

Fazit:

Was kann man aus dieser Entscheidung mitnehmen?

Ein Unfallereignis muss durch einen Verstoß gegen die maßgebliche1.
Unfallverhütungsvorschrift verursacht sein = Ursachenzusammenhang.

Es kommt immer auf den Einzelfall an: Eine Sicherungspflicht muss sich unter2.
Berücksichtigung der tatsächlichen Absturzhöhe ergeben haben.

Auch bei der Bewertung, ob die Sicherung dem Schutz der Arbeiten vor3.
tödlichen Gefahren dient und elementare Sicherungspflichten zum Inhalt hat,
ist die tatsächliche Absturzhöhe in den Blick zu nehmen. Es kommt nicht darauf
an, ob der Arbeiter auch aus einer größeren Absturzhöhe hätte fallen können.
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GROBE FAHRLÄSSIGKEIT IM STRASSENVERKEHR /
HAUSHALTSFÜHRUNGSSCHADEN AB 75
Stefan Möhlenkamp
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Das OLG Celle mit zwei Urteilen zu grober Fahrlässigkeit i.S.d. § 110 Abs. 1 SGB VII
im Straßenverkehr sowie einem Urteil zum Haushaltsführungsschaden über das 75.
Lebensjahr hinaus…
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ESSENSAUFNAHME ALS UNFALLVERSICHERTE
TÄTIGKEIT
Stefan Möhlenkamp

Die Nahrungsaufnahme während einer versicherten Tätigkeit steht grundsätzlich
als eigenwirtschaftliche Tätigkeit nicht unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung, es sei denn, betriebliche bzw schulische Umstände oder
Zwänge haben die Einnahme des Essens oder Trinkens wesentlich mitbestimmt.
Was dies allgemein sowie konkret im Fall der Nahrungsaufnahme während der
Abschlussfeier einer Schule bedeutet, fasst das LSG Niedersachsen-Bremen
anhand der Rechtsprechung des BSG zusammen.
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KEIN HAFTUNGSGRUND – KEINE AUSSETZUNG
NACH § 108 ABS. 2 SGB VII
Stefan Möhlenkamp

Eine Aus- bzw. Fristsetzung nach Maßgabe des § 108 Abs. 2 SGB VII kann
unterbleiben, wenn die Frage der sozialversicherungsrechtlichen
Haftungsprivilegierung sich im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich erweist –
es etwa an einer Haftung dem Grunde nach erkannbar fehlt (OLG Saarbrücken).
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AKTIVLEGITIMATION RENTENSCHADEN § 119 SGB X
Stefan Möhlenkamp
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Kommt der Rentenversicherungsträger seiner sozialrechtlichen Pflicht zum Einzug
der Beiträge nicht nach und käme es daher zu einer Rentenminderung, hat der
Geschädigte ebenfalls keinen persönlichen Schadensersatzanspruch gegen den
Schädiger, sondern allenfalls einen Schadensersatzanspruch gegen den
Rentenversicherungsträger, der auf Gutschriften auf dem Beitragskonto zu richten
ist (OLG Celle).
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SCHÜLERUNFALL: HAFTUNGSPRIVILEG UND
VORSATZ
Stefan Möhlenkamp

Das OLG Koblenz äußert sich zum Umfang der Passivlegitimation beim
Schülerunfall sowie zu den Anforderungen an den die Haftungsprivilegien nach §§
104 ff. SGB VII gegebenenfalls ausschließenden Vorsatz…
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GEMEINSAME BETRIEBSSTÄTTE: ABLADEN EINES
WOHNCONTAINERS VON EINEM LKW

https://schluender.info/schluender-schuelerunfall-haftungsprivileg-und-vorsatz/
https://schluender.info/schluender-schuelerunfall-haftungsprivileg-und-vorsatz/
https://schluender.info/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Schluender.png
https://schluender.info/gemeinsame-betriebsstaette-abladen-eines-wohncontainers-von-einem-lkw/
https://schluender.info/gemeinsame-betriebsstaette-abladen-eines-wohncontainers-von-einem-lkw/


Stefan Möhlenkamp

Beim Vorliegen einer gemeinsamen Betriebsstätte nach § 106 Abs. 3, 3. Alt. SGB
VII ist häufig die Frage nach einer wechselseitigen Gefährdungslage virulent. Das
LG Bonn hat hierzu einen Fall entschieden, der ebenfalls Aufschluss darüber gibt,
wie weit man den Begriff der „konkreten Unfallsituation‟ ziehen muss…
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